
1462 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrat.esXVII. GP 

Bericht 

des Ausschusses für soziale Verwaltung 

über den Antrag der Abgeordneten Hesoun, 
Dr. Feilrstein und Genossen betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Ausländerbeschäfti­
gungsgesetz, das Mutterschutzgesetz 1979 und 
das Eltern-Karenzurlaubsgesetz geändert wer-

den (442/A) 

Die Abgeordneten Hesoun, Dr. Feurstein und 
Genossen haben am 28. Juni 1990 den gegenständli­
chen Antrag im Nationalrat eingebracht und im 
allgemeinen Teil der Erläuterungen wie folgt 
begründet: 

"Die Regelung der Zulassung von aUsländischen 
Arbeitskräften zum inländischen Arbeitsmarkt stellt 
ein wegen ihrer vielfältigen Auswirkungen auf die 
verschiedensten Bereiche und ihres Einflusses auf 
sehr unterschiedliche Interessen ein äußerst komple­
xes Problem dar. Vor allem muß eine solche 
Regelung einen Ausgleich zwischen den Schutzbe­
dürfnissen der inländischen Arbeitnehmer, dem 
Bedürfnis der Wirtschaft nach Versorgung mit den 
benötigten Mitarbeitern und nicht zuletzt der unter 
sozialen und humanitären Gesichtspunkten beson­
ders wichtigen Vorsorge für die materielle und 
sozialpolitische Absicherung der Ausländer zu 

, erreichen suchen. 

Für Österreich wurde eine solche Regelung im 
Jahre 1975 mit dem Ausländerbeschäftigungsgesetz, 
BGBI. Nr. 218, geschaffen. Sie ginKvom sogenann­
ten Rotittionsprinzip aus, wonach mit ausländischen 
Arbeitskräften nur ein kurzfristiger Arbeitskräftebe­
darf abgedeckt werden sollte und wonach auch von 
seiten der Ausländer kein Wunsch nach einem 
längerfristigen Aufenthalt in Österreich zu erwarten 
war. 

Tatsächlich ist die Entwicklung anders verlaufen. 
Es zeigte sich, daß ausländische Arbeitnehmer nicht 
nur an einer langfristigen Beschäftigungsmöglich­
keit in Österreich interessiert waren, sondern auch 
durch den Nachzug von Familienangehörigen den 
Mittelpunkt ihrer Lebensorientierung schließlich für 

unbestimmte Zeit in das Bundesgebiet verlagerten. 
Verstärkt wurde diese Tendenz durch den Kon­
j~nktureinbruch 1974/75 und die darauffolgende 
vorsichtige Bewilligungspraxis in derzwelt:en-Hälfte 
der 70er und in den frühen 80er Jahren, die 
schließlich zu einer Verringerung der Zahl der 
ausländischen Arbeitskräfte von 227 000 im Jahre 
1973 auf rund 139000 im Jahre 1984 führte. Da 
insbesondere der Neuzugang eingeschränkt wurde, 
mußten die Vorstellungen von einem bloß vorüber­
gehenden Aufenthalt der ausländischen Arbeitsbe­
völkerung, wie sie dem Rotationsprinzip entspricht, 
als überholt aufgegeben werden. Die auf Grund der 
geänderten wirtschaftlichen Verhältnisse notwen­
dige gen aue Prüfung der Voraussetzungen des 
Ausländerbeschäftigungsgesetzes; vor allem hin­
sichtlich der Lage und Entwicklung des Arbeits­
marktes, hatte ein aufwendiges Verfahren bei jedem 

'. einzelnen Antrag auf Erteilung einer Beschäfti­
gungsbewilligung zur .Folge. Die damit verbundene 
lange Verfahrensdauer beeinträchtigte nicht zuletzt 
das Bedürfnis der Wirtschaft, einen allfälligen 
Arbeitskräftebedarf auch relativ kurzfristig abdek-
ken zu können. . 

Daneben wurden die\ im Ausländerbeschäfti­
gungsgesetz vorgesehenen Kontroll- u. Sanktions­
mechanismen zunehmend ihrer Wirksamkeit be­
raubt. Während einerseits die Ausländerbeschäfti­
gungspolitik durch eine relativ restriktive Bewilli­
gungspraxis für Neuzugänge zum österreichischen 
Arbeitsmarkt Verschlechterungen der Arbeits- und 
Entlohnungsbedingungen durch billige ausländische 
Arbeitskräfte zu verhindern versuchte, pra,ktizierte 
Österreich andererseits eine Politik offener Gren­
zen, die unter den geänderten Voraussetzungen in 
Osteuropa zu einem leichten Zugang von als 
Touristen eingereisten Ausländern auf den österrei­
chischen Arbeitsmarkt führte. Dieses Nebeneinan­
der führte zwangsläufig dazu, daß sich neben der 
bewilligten Arbeit von Ausländern während der 
Hochkonjunktur ein schwarzer Arbeitsmarkt aus­
breitete, dem mit den vorhandenen Instrumenten 
kaum beizukommen war. 
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Die geänderten politischen, wirtschaftlichen und 
sozialen Verhältnisse führten 1988 zu einer ersten 
Anpassung an die geänderte Problemlage. Im 
Vordergrund der Novelle zum Ausländerbeschäfti­
gungsgesetz, BGBL Nr. 231/1988, stand die Hin­
wendung zum Integrationsprinzip, wobei insbeson­
dere Erleichterungen zur Eingliederung von be­
stimmten Angehörigen der zweiten Generation in 
den Arbeitsmarkt sowie zur Ausstellung eines 
Befreiungsscheines für langjährig in Österreich 
tätige Ausländer geschaffen wurden. Daneben 
wurden die Möglichkeiten zur Bekämpfung der 
illegalen Ausländerbeschäftigung verstärkt. 

Die Entwicklung seit Inkrafttreten der Novelle 
zum Ausländerbeschäftigungsgesetz im Jahr 1988 
machen eine neuerliche Anpassung der rechtlichen 
Grundlagen für die Ausländerbeschäftigungspolitik 
notwendig. Mit dem nunmehrigen Entwurf zu einer 
Novelle zum Ausländerbeschäftigungsgesetz soll 
die Ausländerbeschäftigung in Österreich grund­
sätzlich neu gestaltet werden. 

Der Entwurf ilmfaßt im wesentlichen folgende 
Bereiche: 

1. Schaffung spezifischer Voraussetzungen zur 
schrittweisen Integration ausländischer Ar­
beitskräfte, die die Absicht haben, längerfristig 
in Österreich zu bleiben (Beschäftigungsbewil­
ligung - Arbeitserlaubnis - Befreiungs­
schein). 

2. Sicherstellung der Kontrolle des Arbeitsmark­
tes sowie der Akzeptanz der Ausländerbe­
schäftigung durch die Bevölkerung durch 
Festsetzung grundsätzlich unüberschreitbarer 
Höchstzahlen in Österreich beschäftigter 
Ausländer. 

3. Beschleunigung des Verfahrens durch knappe 
Fristen .und· der Erteilung einer vorläufigen 
Berechtigung zur BeschMtigungsaufnahme bei 
Fristüberschreitung. 

. 4. Ausbau des Kontrollsy~tems zur wirksamen 
Verfolgung der illegalen Ausländerbeschäfti­
gung. 

5. Sanierung potentieller illegaler Beschäfti­
gungsverhältnisse durch Erteilung einer Be­
schäftigungsbewilligung ohne Prüfung der 
Arbeitsmarktlage für Ausländer mit gültiger 
Aufenthaltsberechtigung bis zu einem be­
stimmten Stichtag für die Antragseinbringung. 

Dieser Neukonzeption der Ausländerbeschäfti­
gung sollen insbesondere folgende Regelungen 
dienen: 

1. Integration: 

Der Neuorientierung am Integrationsprinzip 
entspricht ein System unterschiedlicher Integra­
tionsabstufungen. Während für den Neuzugang von 
Ausländern am österreichischen Arbeitsmarkt 
grundsätzlich eine für einen. konkreten Arbeit~platz 
zu erteilende Beschäftigungsbewilligung notwendig 

ist, soll mit der erstmals eingerichteten Arbeitser­
laubnis die Autonomie und Flexibilität des Auslän­
ders am Arbeitsmarkt erhöht werden. 

Die Erfahrungen mit der strengen Bindung des 
Ausländers an den jeweiligen Arbeitsplatz und somit 
an einen bestimmten Arbeitgeber haben gezeigt, daß 
Ausländer auch unter schlechtesten Lohn- und 
Arbeitsbedingungen zur Aufrechterhaltung des 
Beschäftigungsverhältnisses gezwungen sind. Im 
Sinne der Zielsetzung, die Bedingungen zur 
Integration von Ausländern, welche bereits länger in 
Österreich gearbeitet haben, aber noch keinen 
Anspruch auf den Befreiungsschein haben, zu 
verbessern, wird daher als neues Instrument der 
Zulassung auf dem Arbeitsmarkt die Arbeitserlaub­
nis geschaffen. In Hinkunft soll jenen Ausländern, 
die in den letzten 14 Monaten insgesamt 52 Wo­
chen beschäftigt waren, ein Anspruch auf Arbeitser­
laubnis eröffnet werden. Die Arbeitserlaubnis soll 
dem Ausländer ermöglichen, eine Beschäftigung 
aufzunehmen, ohne daß vorher ein förmliches 
arbeitsplatzbezogenes Verfahren beim Arbeitsamt 
abgewickelt werden muß. Damit soll einerseits den 
Ausländern bei der Arbeitsuche bzw. Arbeitsauf­
nahme geholfen werden, andererseits soll auch 
Betrieben die Anstellung von Ausländern ohne 
großen bürokratischen Aufwand ermöglicht wer­
den. Der Arbeitgeber soll jedoch weiterhin ver­
pflichtet sein, die wesentlichen Daten der Beschäfti­
gung dem Arbeitsamt anzuzeigen, damit das 
Arbeitsamt die Einhaltung der' gesetzlichen Min­
desterfordernisse überprüfen kann. Werden die 
normierten Voraussetzungen nicht erfüllt, so h;u' 
das Arbeitsamt die konkrete Beschäftigung zu 
untersagen. 

'. Die Arbeitserlaubnis ist auf höchstens zwei Jahre 
befristet und wird grundsätzlich für den Bereich . 
jenes Landesarbeitsamtes ausgestellt, für welchen 
die letzte Beschäftigungsbewilligung . erteilt wurde . 
Der Bundesminister für Arbeit und Soziales soll die 
Möglichkeit haben, sofern die Lage und Entwick­
lungdes Arbeitsmarktes oder die Sicherung der 
gegebenen Lohn- und Arbeitsbedingungen dies 
erfordern, durch Verordnung vorzusehen, daß für 
bestimmte fachliche Bereiche keine Arbeitserlaub­
nisse neu auszustellen sind. 

Die Erfahrungen mit der Novelle aus dem Jahr 
1988 haben gezeigt, daß der Weg, Erleichterungen 
bei der Erlangung des Befreiungsscheines für bereits 
lange in Österreich tätige Ausländer zu schaffen, 
grundsätzlich richtig war. Dieser Weg soll daher 
fortgesetzt und in einem weiteren Schritt der 
Zugang zum Befreiungsschein neuerlich erleichtert 
werden. Gleichzeitig soll auch eine Erleichterung im 
Verfahren auf Ausstellung eines Befreiungsscheines 
Platz greifen, weil sich mittlerweile gezeigt hat, daß 
der Nachweis der ununterbrochenen Beschäftigung 
und das aufwendige System von Ersatzzeitenrege­
lungen immer mehr administrative Probleme mit 
sich bringt. 
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Aus den gewonnenen Erfahrungen ergeben sich 
daher für den Befreiungsschein die nachstehenden 
Schwerpunkte, auf denen die Neuregelung basiert. 

Innerhalb einer Rahmenfrist von acht Jahren 
müssen fünf Jahre Beschäftigungszeiten in 
Österreich liegen; dadurch kann das aufwendige 
System der Ersatzzeiten im bisherigen § 15 
Abs. 2 entfallen. Es kann auch auf die bisher 
vorgesehene Differenzierung hinsichtlich der 
Dauer der Ersatzzeiten für Ausländerinnen im 
Zusammenhang mit Schwangerschaft und Ge­
burt ohne SchlechtersteIlung der ausländischen 
Mütter verzichtet werden. Durch die Neurege­
lung wird es möglich sein, innerhalb von acht 
Jahren drei volle Karenzurlaube nach dem 

, Mutterschutzgesetz außerhalb eines Dienstver­
hältnisses ohne Verlust der Anwartschaft auf 
den Befreiungsschein in Anspruch zu nehmen; 
nach der geltenden Regelung ist dies nur 
zweimal möglich. Festzuhalten ist, daß Karenz­
urlaube nach dem Mutterschutzgesetz innerhalb 
eines Dienstverhältnisses auch nach der Neure­
gelung als Beschäftigungszeiten gelten, dh. voll 
auf die fünf Jahre Beschäftigungszeiten anzu­
rechnen sind. 
Beim Befreiungsschein für die zweite Genera­
tion soll es in Hinkunft nicht mehr erforderlich 
sein, daß sich wenigstens ein Elternteil zum 
Zeitpunkt der AntragsteIlung bereits fünf Jahre 
im Bundesgebiet aufhält. Es wird genügen, wenn' 
sich ein Elternteil vor diesem Zeitpunkt fünf 
Jahre in Österreich aufgehalten hat. 
Der Befreiungsschein soll in Hinkunft auf die: 

, Dauer von fünf Jahren ausgestellt werden. 
Für die Verlängerung des auf Grund langer 
Beschäftigungszeiten erworbenen Befreiungs­
scheines soll ebenfalls das System der Ersatzzei­
ten aufgegeben werden; eine Verlängerung wird 
dann zu erfolgen haben, wenn während der 
letzten fünf Jahre mindestens zweieinhalb Jahre 
Beschäftigungszeiten nachgewiesen werden 
können. 

Weiters soll die bereits bisher in der Verwaltungs­
praxis weitgehend berücksichtigte Vorgangsweise, 
bei der Erteilung von Beschäftigungsbewilligungen I 

bestimmten Personengruppen, je nach Integrations­
grad Vorzug vor anderen zu geben, nunmehr auch 
eine gesetzliche Grundlage erhalten. 

2. HöchstzahIenmodell: 

Sowohl die vorgesehe~en Maßnahmen zur 
erleichterten Integration ausländischer Arbeits­
kräfte als auch die Straffung des Verfahrens zur 
Erteilung einer Beschäftigungsbewilligung sind 
letztlich nur vertretbar, wenn gleichzeitig Mecha­
nismen entwickelt werden, die die Kontrolle des 
Arbeitsmarktes sicherstellen. Es ist deshalb vorgese­
hen, die Beschäftigung von Ausländern vorerst für 
die nächsten Kalenderjahre mit 10% am gesamten 

Arbeitskräftepotential zu beschränken. Weiters soll 
der Bundesminister für Arbeit und Soziales im 
Zusammenwirken mit den Interessenvertretungen 
der Arbeitgeber und Arbeitnehmer oder auf Antrag' 
eines Bundeslandes Landeshöchstzahlen auf Grund 
arbeitsmarktpolitischer Faktoren unter Berücksich­
tigung von konjunkturellen, strukturpolitischen und 
allenfalls auch bevölkerungspolitischen Gegeben­
heiten für die einzelnen Bundesländer festsetzen 
können. 

Internationale Erfahrungen mit der Ausländerbe­
schäftigung haben gezeigt, daß bei einem Auslän- . 
deranteil von über 10% an der Beschäftigtenzahl die 
Nachteile der Ausländerbeschäftigung die Vorteile 
zu überwiegen beginnen. Neben den bekannten 
ökonomischen Nachteilen, insbesondere hinsicht­
lich unterbleibender produktionssteigernder Investi­
tionen und notwendiger Strukturbereinigungen 
sowie des fehlenden Zwanges, das inländische 
Arbeitskräftepotential auszuschöpfen, ist auf Grund 
fehlender infrastruktureller Ausstattung - Woh­
nungen, Schulen, Spitäler -. bei einer noch 
stärkeren Ausweitung der Ausländerbeschäftigung 
zu befürchten, daß vorhandene Vorurteile gegen-

; über Fremden verstärkt und ausländerfeindliche 
Tendenzen begünstigt werden. 

3 . Verfahrenserleichterungen : 

Durch die Einführung einer Arbeitserlaubnis 
zwischen Beschäftigungsbewilligung und Befrei­
ungsschein soll eine wesentliche Verfahrensverein­
fachung erreicht werden, da die für die Erteilung 
einer Beschäftigungsbewilligung notwendigen Er­
hebungen, insbesondere hinsichtlich Lage und 

, Entwicklung des Arbeitsmarktes, entfallen können. 
,Der Arbeitgeber soll nur mehr zur Meldung der 
Beschäftigung eines Inhabers einer Arbeitserlaubnis 

. sowie der gebotenen Lohn- und Arbeitsbedingun­
, gen verpflichtet werden. 

Vor allem sollen neugestaltete verfahrensrechtli -
che Regelungen dem Bedürfnis nach einer wesentli­
chen Beschleunigung des Ausländerbeschäftigungs­
verfahrens sowie der notwendigen Entlastung der 

! Arbeitsmarktverwaltung dienen. Wird zukünftig 
'über einen Antrag auf Sicherungsbescheinigung 
oder Beschäftigungsbewilligung vom zuständigen 
Arbeitsamt nicht innerhalb von vier Wochen oder 
vo~ zuständigen Landesarbeitsamt innerhalb von 
acht Wochen entschieden und sipd die Verzöge'run­
gen im Verfahren nicht auf den Arbeitgeber 
zurückzuführen, so kann er' den Ausländer 
beschäftigen. 

4. Kontroll- und Strafbestimmungen: 

Das mit dem vorliegenden Novellierungsemwurf 
in Aussicht genommene System einer Eingliederung 
ausländischer Arbeitnehmer nach verschiedenen 
Integrationsabstufungen (Beschäftigungsbewilli-
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gung, Arbeitserlaubnis, Befreiungsschein) in Ver­
bindung mit der quantitativen Globalsteuerung je 
nach Konjunktur- und Beschäftigungslage durch 
Bundes- und Landeshöchstzahlen bedarf zur 
Gewährleistung seiner vollen Funktion der Absiche­
rung gegen Umgehungen, die seine Wirksamkeit 
beeinträchtigen oder gar außer Kraft setzen. 

Derartige Gefährd ungen liegen in der illegalen 
Besclüftigung von ausländischen Arbeitskräften mit 
\veitreichenden Folgen für die betroffenen Arbeits­
krjfte wie für die gesamte Wirtschaft und 
Gesellschaft. . 

Auf der wirtschaftlichen Gesamtebene ist es vor 
allem der Entfall von Steuern, Abgaben und 
Beiträgen zu den Systemen der sozialen Sicherheit, 
die die sogenannte Schwarzarbeit begleiten. Mit der 
Umgehung der Abgaben- und Beitragsleistung ist 
nicht nur ein Einnahmenentfall in de'n Haushalten 
des Bundes und der Körperschaften verbunden, 
sondern die dadurch bewirkte Reduzierung von 
Nebenkosten bedeutet eine wesentliche Verzerrung 
der Wettbewerbschancen, da alle Jene Produzenten 
von Gütern und Dienstleistungen, die ihre Ange­
botskalkulation unter Zugrundelegung der Steuern, 
Abgaben und Beiträge zur Sozial- und Arbeitslosen­
versicherung festlegen, systematisch gegenüber 
Mitkonkurrenten benachteiligt sind. Die negativen 
Auswirkungen auf Crund entgangener Einnahmen 
sind weitreichend und beziehen sich nicht nur auf 
die Fiskalgebarung. Durch die illegale Ausländerbe­
schäftigung werden nämlich. vor allem auch der 
Sozial- und Arbeitslosenversicherung jene Beiträge 
vorenthalten, die zur Finanzierung der sozialen und 
materiellen Absicherung im Falle der Einkommens­
und Arbeitslosigkeit aufgewendet werden müssen. 
In diesem Zusammenhang finanzieren alle jene 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die ihre Beiträge 
leisten, auch die Folgekosten, die entstehen, wenn 
illegal beschäftigte Arbeitskräfte auf Sozialhilfe, 
Versorgung im Fall der Krankheit oder des Unfalls 
oder auch Existenzsicherung wegen fehlender 
Beschäftigungsgelegenheiten angewiesen sind. 

Die Konsequenzen der Schwarzarbeit sind 
nämlich nicht nur auf allgemeiner Ebene, sondern 
auch im Falle jedes einzelnen Betroffenen weitrei­
chend. Nicht nur fehlen die Beiträge zur Finanzie­
rung des jeweiligen Versicherungs- und Versor­
gungsbereichs ; illegal beschäftigte Ausländer sind 
im Falle der Krankheit, des Unfalls, der Arbeitslo­
sigkeit ohne Anspruch auf materielle Versorgung 
und individuelle Betreuung; sie werden zum 
Fürsorgefall, abhängig von der karitativen Pflegelei­
stung wohlfahrtsstaatlicher Einrichtungen. Diese 
Form sozialpolitischer Gestaltung entspricht jedoch 
Gegebenheiten des 19. JahrhundertS, und gehört 
nicht zur international akzeptierten Ausrichtung 
eines modernen Wohlfahrtsstaats an der Wende 
zum 21. Jahrhundert. DarÜber hinaus bedeutet die 
Abhängigkeit von freiwilliger Fürsorge auch eine 
.Minderung späterer Integrationschancen, indem 

verhindert wird, darzustellen, in welch hohem 
Ausmaß ausländische Arbeitskräfte zur Entwick­
lung der österreichischen Volkswirtschaft und damit 
zur Finanzierung des Systems der sozialen Sicher­
heit beitragen können. Allein im Bereich der 
Arbeitslosenversicherung' haben ausländische Ar­
beitnehmer unter Anrechnung der an sie ausbezahl­
ten Transfers per Saldo mehr als zwei Milliarden 
Schilling in den letzten Jahren als Beiträge geleistet. 

_Der Novellenentwurf zum Ausländerbeschäfti­
gungsgesetz zieht mit der Bereitstellung eines 
umfassenden Instrumentariums zur Bekämpfung 
der Schwarzarbeit insofern Konsequenzen, als nicht 
nur auf die illegale Beschäftigung eines einzelnen 
Arbeitnehmers, sondern vor allem auch verstärkt auf 
die Ebene der Unternehmen selbst gezielt wird. 

5. Sanierungsmaßnahmen: 

Im Zuge der jüngsten konjunkturellen Entwick­
lung wurde eine nicht näher quantifizierbare Zahl 
von ausländischen Arbeitskräften (realistische 
Schätzungen gehe!) von 30 000 Personen aus) illegal' 
beschäftigt, die mit den angeführten fehlenden 
materiellen und' sozialen Absicherungen konfron­
tiert sind, und darüber hinaus bisher keine 
Möglichkeit hatten, entsprechend den verschiede­
nen Integrations~tufen in die österreichische Berufs-' 
und Arbeitswelt eingebunden zu werden. Für diesen 
besonderen Personenkreis ausländischer Arbeitneh­
mer wire daher eine besondere Vorkehrung zu 
treffen, um ihnen die erste Integrationsstufe, die 
legale Beschäftigung mittels Ausstellen einer Be­
schäftigungsbewilligung zu ermöglichen, dabei 

. gleichzeitig aber auch dem Arbeitskräftebedarf der 
jeweiligen Beschäftiger Rechnung zu tragen. 

Es soll jenen Ausländern, welche sich seit dem 
Stichtag 1. April 1990 rechtmäßig im Bundesgebiet 
aufhalten und ordnungsgemäß polizeilich gemeldet 
sind, die Möglichkeit gegeben werden, bis zu einem 
bestimmten Antragsstichtag in einem erleichterten 
Verfahren eine Beschäftigungsbewilligung zu erhal­
ten. 

Verfassungsrechtliche Grundlage 

Die Kompetenz des Bundes zur Gesetzgebung 
und Vollziehung der Regelung der Ausländerbe­
schäftigung fußt auf Art. 10 Abs. 1 Z 11 B-VG und 
hinsichtlich der Vollziehung in unmittelbarer 
Bundesverwaltung auf dem im Art. 102 Abs. 2 
angeführten Tatbestand "Arbeitsrecht". 

Vereinbarkeit mit EG-Recht 

Gemäß Art. 48 Abs. 1 des Vertrages zur Grün­
dung der Europäischen Wirtschafts gemeinschaft 
(EWG-Vertrag) haben die Mitgliedstaaten die 
Freizügigkeit für die Staatsangehörigen der Mit-
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gliedstaaten auf dem Arbeitsmarkt herzustellen. Die 
Vereinbarkeit des vorliegenden Entwurfes mit dem 
EG-Recht ist insofern gegeben, als dieses den 
einzelnen Mitglie~staaten die Regelung gegenüber 

'Angehörigen von Drittstaaten freistellt. Für den Fall 
des Beitritts zu den EG wären EG-Bürger vom 
Geltungsbereich des Ausländerbeschäftigungsgeset­
zes ausgenommen. 

Personal- und Kostenaufwand 

Den Dienststellen der Arbeitsmarktverwaltung 
entsteht durch den Ausbau der Kontrolle der 
illegalen Ausländerbeschäftigung und durch die 
amtswegige Vermittlung vorgemerkter ausländi­
scher Arbeitskräfte ein zusätzlicher Personalauf­
wand. Dafür wird im Dienstposlenplan 1-991 
Vorsorge zu treffen sein." 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung hat den 
gegenständlichen Antrag in seiner Sitzung am 3. Juli 
1990 in Verhandlung genommen. In der Debatte, an 
der sich die Abgeordneten S r b, K ö tel e s, Dr. 
Fe urs t ein, Mag. G u g gen b erg e r sowie der 
Bundesminister für Arbeit und· Soziales Dr. 
Ge p per t beteiligten, wurde von den Abgeordne­
ten He sou n und Dr. Fe urs t ein ein Abände­
rungsantrag betreffend Einfügung eines neueri 
Artikels IV gestellt, der eine Novellierung des 
Landarbeitsgesetzes vorsieht. In diesem Antrag 
wurde auch eine entsprechende Änderung des 
Gesetzestitels sowie die Umbenennung des bisheri­
gen Artikels IV auf Artikel V vorgeschlagen. 
Weiters wurde von den Abgeordneten He sou n 
und Dr. Fe urs t ein ein Abände~ungsanirag zu 

Renner 

Berichterstatter 

Artikel II gestellt, wodurch die Worte "geltenden 
oder vertraglichen Bestimmungen" durch die Worte 
"geltenden gesetzlichen oder vertraglichen Bestim­
mungen" ersetzt werden. 

Vom AbgeordnetenS rb wurde ein Abände­
rungsantrag betreffend Art. I Z 5, Z 7, Z 10, Z 10 a, . 
Z 11, Z 22, Z 23, Z 24, Z 25, Z 26 und Z 27 gestellt. 

Bei der Abstimmung wurde der im Antrag 442/ A 
vorgelegte Gesetzentwurf unter Berücksichtigung 
der beiden oben erwähnten Abänderungsanträge 
der Abgeordneten H e sou n und Dr. F eu r -
s te i n mit Stimmenmehrheit angenommen. Der 
Abänderungsantrag des Abgeordneten S rb fand 
keine Mehrheit. 

Weiters wurde vom Ausschuß für soziale 
Verwaltung mit Stimmenmehrheit folgende Fest­
stellung getroffen: "Der Ausschuß geht davon aus, 
daß im Falle einer Vereinbarung über die 
Freizügigkeit von Arbeitskräften im EWR-Abkom­
men Staatsangehörige der EWR-Länder" nicht auf 
die Höchstzahlen nach dein Ausländerbeschäfti­
gungsgesetz angerechnet werden." 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Ausschuß 
für soziale Verwaltung somit den A n t rag, der 
Nationalrat wolle dem a n g e s chi 0 s sen e n 
Ge set zen t w u r f die verfassungsmäßige Zu­
stimmung erteilen. 

Wien, 1990 07 03 

Hesoun 

Obmann 
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Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 
1990, mit dem das Ausländerbeschäftigungsge­
setz, das Mutterschutzgesetz 1979, das Eltern­
Karenzurlaubsgesetz und das Landarbeitsge-

setz 1984 geändert werden 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Ausländerbeschäftigungsgesetz, BGBI. 
Nr. 218/1975, zuletzt geändert durch das Bundes­
gesetz BGBI. Nr. 253/1989, wird wie folgt geän­
dert: 

1. Im§ 1 Abs. 2 wird der Punkt am Ende der lit. g -
durch einen Strichpunkt ersetzt. Folgende lit. h, i, j 
und k werden angefügt: 

"h) Ausländer, für die das Bundesgesetz über die 
Gleichstellung von Südtirolern mit österrei­
chischen Staatsbürgern auf bestimmten Ver­
waltungsgebieten, BGBI. Nr. 57/1979, gilt, 
hinsichtlich ihrer Tätigkeit als Außerordentli­
che Universitätsprofessoren, Universitäts­
und Hochschulassistenten; 

i) Ausländer hinsichtlich ihrer Tätigkeit als 
Honorarprofessoren, Gastprofessoren, Lek­
toren, Instruktoren, Lehrbeauftragte oder 
Vertragsassistenten an österreichischen Uni­
versitäten, an der Akademie der bildenden 
Künste oder an Kunsthochschulen; 

j) Ausländer hinsichtlich ihrer Tätigkeit im 
Rahmen von Aus- und Weiterbildungs- oder 
Forschungsabkommen mit den Europäischen 
Gemeinschaften; 

k) Ausländer italienischer Staatsangehörigkeit, 
die in der Region Trentino-Südtirol das aktive 
Wahlrecht zu sämtlichen politischen Vertre­
tungskörpern besitzen oder bei Erreichung 
des gesetzlichen Mindestalters besitzen wür­
den, bei Aufnahme einer Beschäftigung in den 
Bundesländern Tirol und Vorarlberg unter 
der Voraussetzung, daß Gegenseitigkeit be­
steht." 

2. Im § 2 werden das Wort "oder" am Ende der 
lit. c durch einen Beistrich und der Punkt am Ende 
der lit. d durch das Wort "oder" ersetzt und' 
folgende lit.·e angefügt: 

"e) überlassener Arbeitskräfte im Sinne des § 3 
Abs. 4 des Arbeitskräfteüberlassungsgesetzes, 
BGBLNr.196/1988." 

3. Im § 2 Abs. 3 entfällt das Wort "und" am Ende 
der lit. a; der Punkt am Ende der lit. b ;"ird durch 
einen Beistrich und durch das Wort "und" ersetzt 
und folgende lit. c angefügt: 

"c) in den Fällen des Abs. 2 lit. e auch der, 
Beschäftiger im Sinne des § 3 Abs. 3 des 
Arbeitskräfte überlassungsgesetzes. " 

4. § 3 Abs. 1 Und 2 lauten: 

,,(1) Ein Arbeitgeber darf, soweit in diesem 
Bundesgesetz nicht anderes bestimmt ist, einen 
Ausländer nur beschäftigen, wenn ihm für diesen 
eine Beschäftigungsbewilligung erteilt wurde oder 
wenn der Ausländer eine für diese Beschäftigung 
gültige Arbeitserlaubnis oder einen Befreiungs­
schein besitzt. 

. (2) Ein Ausländer darf, soweit in diesem 
Bundesgesetz nicht anderes bestimmt ist, eine, 
Beschäftigung nur antreten und ausüben, wenn für' 
ihn eine Beschäftigungsbewilligung erteilt wurde 
oder wenn er eine für diese Beschäftigung gültige' 
Arbeitserlaubnis oder einen Befreiungsschein be­
sitzt." 

5. Dem § 3 wird folgender Abs. 6 angefügt: 

,,(6) Die Beschäftigungsbewilligung . ist vom 
Arbeitgeber im Betrieb, eine Ausfertigung der 
Beschäftigungsbewilligung, der Arbeitserlaubnis 
oder des Befreiungsscheines vom Ausländer an der 
jeweiligen Arbeitsstelle zur Einsichtnahme bereitzu-
halten." . 

6. § 4 Abs. 3 Z 2 und 3 lautet: 

,,2. das inländische ärztliche Zeugnis oder ein 
gleichzuhaltendes ärztliches Zeugnis ausländi­
scher Stellen vorliegt, soferh dies gemäß § 5 
Abs. 1 vorgesehen ist; " 
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3. das Zeugnis über eine ergänzende ärztliche 
Untersuchung vorliegt, sofern dies gemäß § 5 
Abs. 2 vorgesehen ist;" 

7. Im § 4 Abs.3 Z 5 und 14 wird vor dem 
bisherigen Text die Wendung "bei erstmaliger 
Beschäftigung des Ausländers im Bundesgebiet, 
sofern es sich nicht um einen Grenzgänger mit 
Wohnsitz im benachbarten Ausland handelt," 
eingefügt. 

8. § 4 Abs. 3 Z 8 lautet: 

,,8. bei grenzüberschreitend überlassenen Arbeits­
kräften die Bewilligung zur grenzüberschrei­
tenden Überlassung gemäß § 16 Abs.4 des 
Arbeitskräfteüberlassungsgesetzes vorliegt;" 

9. § 4 Abs. 5 bis 8 lautet: 

,,(5) Soweit Kontingente (§ 12) festgesetzt sind, 
entfallen die ·,Prüfung der Voraussetzungen nach 
Abs. 1 und die Anhörung der kollektivvertragsfähi­
gen Körperschaften der Arbeitgeber und der 
Arbeitnehmer gemäß § 20 Abs. 2. Soweit Landes­
höchstzahlen (§§ 13 und 13 a) festgesetzt sind, 
entfällt bis zum Erreichen von 80 vH der Landes­
höchstzahl unter Anrechnung der geltenden Befrei- ' 
ungsscheine, Arbeitserlaubnisse, Beschäftigungsbe­
willigungen und Sicherungsbescheinigungen . die 
Prüfung der Voraussetzungen nach Abs. 1. 

(6) Über bestehende Kontingente (§ 12) hinaus' 
sowie nach Überschreitung der Landeshöchstzahlen 
(§§ 13 und 13 a) dürfen Beschäftigungsbewilligun­
gen nur erteilt werden, wenn die Voraussetzungen 
der Abs. 1 und 3 vorfiegen und 

1. a) bei Kontingentüberziehung der Vermitt­
lungsausschuß gemäß § 44 ades Arbeits­
marktförderungsgesetzes, BGBL Nr.31/ 
1969, in der jeweils geltenden Fassung, und 

b) bei Überschreitung der Landeshöchstzahl 
der Verwaltungsausschuß (§ 23) 

einhellig die Erteilung der Beschäftigungsbe­
willigung befürwortet, oder 

2. die Beschäftigung des Ausländers aus beson­
ders wichtigen Gründen, insbesondere 
a) als Schlüsselkraft Zur Erhaltung von 

Arbeitsplätzen inländischer Arbeitnehmer, 
oder 

b) in Betrieben, die in strukturell gefährdeten 
Gebieten neu gegründet wurden, oder 

c) als dringender Ersatz für die Besetzung 
eines durch Ausscheiden eines Ausländers 
frei gewordenen Arbeitsplatzes, oder 

d) im Bereich der Gesundheits- oder Wohl­
fahrtspflege 

erfolgen soll, oder 
3. öffentliche oder gesamtwirtSchaftliche Interes­

sen die Beschäftigung des Ausländers erfor­
dern, oder 

4. die Voraussetzungen des § 18 Abs.3 m 
Verbindung mit Abs. 4 gegeben sind. 

(7) Beschäftigungsbewilligungen dürfen, soweit 
eine Höchstzahl für das gesamte Bundesgebiet 
festgesetzt ist, nur unter der zusätzlichen V orausset­
zung erteilt werden, daß diese Höchstzahl nicht 
überschritten wird. 

(8) Über Höchstzahlen gemäß § 13 hinaus kann 
. der Bundesminis.ter für Arbeit und Soziales bei 
Vorliegen außergewöhnlicher Umstände in Einz"el­
fällen Beschäftigungsbewilligungen erteilen. Sonst 
dürfen über die Hächstzahlen gemäß § 13 hinaus 
Beschäftigungsbewilligungen nur erteilt werden, 
wenn der Bundesminister fÜr Arbeit und Soziales 
dies durch Verordnung für einzelne Berufsgruppen 
oderBerufsarten oder für den Fall außergewöhnli­
cher Verhältnisse auf lokalen Arbeitsmärkten 
festlegt." 

9 a. § 4 wird als Abs. 9 angefügt: 

,,(9) Bei Vorliegen einer Bewilligung zur 
grenzüberschreitenden' Überlassung 'gemäß § 16 
Abs. 4 des Arbeitskräfteüberlassungsgesetzes entfal­
len die Prüfung der Voraussetzungen nach Abs. 1 
und 6 und die Anhörung der kollektivvertragsfähi­
gen Körperschaften der Arbeitgeber und der 

. Arbeitnehmer, des Vermittlungsausschusses oder 
des Verwaltungsausschusses gemäß §20 Abs.2." 

10. Nach § 4 a wird folgender § 4 b samt 
Überschrift eingefügt: 

"Prüfung der Arbeitsmarktlage 

,§ 4b. Die Lage und Entwicklung des Arbeits­
marktes im Sinne des § 4 Abs. 1 läßt die Erteilung 
einer Beschäftigungsbewilligung nur zu, wenn für 
den zu besetzenden Arbeitsplatz keine Arbeitskräfte 
in folgender Reihenfolge vermittelt werden können: 

1. a) Inländer, 
b) Flüchtlinge gemäß § 1 Abs.2 lit. a und 

Befreiungsscheininhaber (gleichgestellte 
Ausländer), 

2. Ausländer, die 
a) einen Anspruch auf Leistungen aus der 

Arbeitslosenversicherung ausschließlich 
durch Beschäftigungsverhältnisse im In­
land erworben und im Falle eines Fortbe­
zuges den Leistungsbezug nicht länger als 
drei Jahre unterbrochen haben oder 

b) nach mehrjähriger Beschäftigung im In­
land einen derartigen Leistungsanspruch 
erschöpft haben (begünstigte Ausländer), 

3. a) Ausländer, bei denen berücksichtigungs­
würdige Gründe vorliegen, wie längerer 
rechtmäßiger Aufenthalt naher Familien­
angehöriger (Ehegatten und minderjähri­
ger Kinder) von Inländer,n, von gleichge­
stellten oder von begünstigten Ausländern, 

b) Asylwerber, die im Besitz einer Bescheini­
gung über die vorläufige Aufenthaltsbe­
rechtigung gemäß § 5 Abs. 4 des Bundes­
gesetzes über die Aufenthaltsberechtigung 
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von Flüchtlingen im Sinne der Konvention 
über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, 
BGBI. Nr. 126/1968, sind, 

'c) Ausländer, die eine.n nicht von Z 2 erfaßten 
Anspruch auf Leistungen aus der Arbeits­
losenversicherung haben." 

11. § 5 Abs. 1 und 2 lautet: 

,,§ 5. (1) Wenn es die epidemiologische Lage in 
den Herkunftsländern der Ausländer zur Abwen­
dung einer Gefährd ung der Volksgesundheit 
notwendig erscheinen läßt, kann der Bundesmini­
ster für Arbeit und Soziales im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Gesundheit und öffentli­
cher Dienst durch Verordnung festlegen, daß durch 
eine tirztliche Untersuchung festgestellt wird, daß 
der Ausländer von aktiven oder ausgedehnten 
in:tktiven Formen der Tuberkulose, von anstecken­
den Formen der Syphilis und von Anzei~hen 
:tnderer :tnzeigepflichtiger Krankheiten frei ist. 
Dem ärztlichen Zeugnis sind ärztliche Zeugnisse 
ausländischer Stellen gleichzuhalten, die auf Grund 
zwischenstaatlicher Vereinbarungen ausgestellt 
wurden. Das Bazillenausscheidergesetz, StGBI. 
Nr. 15311945, und das Tuberkulosegesetz, BGBI. 
Nr. 127/1968, werden nicht berührt. 

(2) Der Bundesminister für Arbeit und Soziales 
kann ferner durch Verordnung festlegen, daß auf 
Grund einer ergänzenden ärztlichen Untersuchung 
festzustellen ist, daß der Ausländer nicht an einer 
solchen Krankheit leidet oder einen körperlichen 
Zustand aufweist, wodurch er offensichtlich .in 
seiner Arbeitsfähigkeit beeinträchtigt ist, oder eine 
solche Beeinträchtigung während der Geltungs­
dauer der Beschäftigungsbewilligung nicht zu 
erwarten ist. Dies gilt nicht, wenn es sich um 
Ausländer handelt, bei denen auf Grund der 
besonderen Art der beruflichen Tätigkeit oder 
sonstiger Umstände angenommen werden kann, 
daß sie in ihrer Arbeitsfähigkeit nicht erheblich 
beeinträchtigt sind." 

12. § 5 Abs. 3 und 4 entfällt; der bisherige Abs. 5 
erhält die Bezeichnung "Abs. 3". 

13. Im § 7 Abs.4 sind nach dem Wort 
"Beschäftigungsbewilligung" die Worte "oder die 
Arbeitserlaubnis" einzufügen. 

14. § 7 Abs. 5 lautet: 

,,(5) § 11 des Mutterschutzgesetzes 1979, BGBI. 
Nr. 221, und § 6 Abs. 3 des Eltern~Karenzurlaubs­
gesetzes, BGBL Nr. 65111989, in der jeweils 
geltenden Fassung bleiben unberührt." 

15. § 7 Abs. 7 lautet: 

,,(7) Wird ein Antrag auf Verlängerung einer 
Beschäftigungsbewilligung oder auf Ausstellung 
einer Arbeitserlaubnis oder eines Befreiungsscheines 
vor Ablauf der. Beschäftigungsbewilligung einge­
bracht, so gilt diese bis zur rechtskräftigen 
Entscheidung über den Antrag als verlängert." 

16. § 9 Abs.l lautet: 

,,( 1) Die Beschäftigungsbewilligung ist zu wider­
rufen, wenn der: Antragsteller im Antrag auf 
Erteilung der Beschäftigungsbewilligung über we­
sentliche Tatsachen wissentlich falsche Angaben 
gemacht oder solche Tatsachen verschwiegen hat." 

17. § 9 Abs. 2 lit. a lautet: 

"a) die Voraussetzungen, unter denen sie erteilt 
wurde (§ 4 Abs. 1, 3 und 6), sich wesent!'ich 
geändert haben oder die im Sinne des.§ 4 
Abs. 3 erklärten Umstände nicht mehr zutref­
fen," 

18. § 11 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Die Sicherungsbescheinigung darf nur 
ausgestellt werden, wenn 

1. die Voraussetzungen gemäß § 4 Abs. 1,2 oder 
6 und Abs. 3 Z 1, 4, 6, 8 und 12 gegeben sind 
und . 

2. auf Grund der Angaben des °Antragstellers 
angenommen werden kann, daß für den 
Ausländer eine ortsübliche Unterkunft im 
Sinne des § 4 Abs. 3 Z 5 zur Verfügung stehen 
wird." 

19. § 11 Abs. 5 lautet: 

,,(5) Die Sicherungsbescheinigung kann widerru­
fen werden, wenn sich die nach § 4 Abs. 1,2 oder 6 
oder Abs.3 Z 4 zu würdigenden Umstände 
wesentlich ändern." 

20. § 12 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Auf Kontingente sind unbeschadetdes § 18 
Abs. 11 anzurechnen 

a) die während der Laufzeit erteilten Beschäfti­
gungsbewilligungen, ausgenommen jene für 
Lehrlinge, 

b) die während der Laufzeit ausgestellten 
Sicherungsbescheinigungen, ausgenommen 
jene für Lehrlinge, und 

c) die während der Laufzeit gemeldeten, auf 
Grund einer Arbeitserlaubnis eingegangenen 
Arbeitsverhäl misse." 

21. Nach § 12 wird vor der Überschrift 
"Höchstzahlen" folgender § 12 a eingefügt: 

,,§ 12 a. Die Gesamtzahl der unselbständig 
beschäftigten und arbeitslosen Ausländer darf den 
Anteil von 10 v H am österreichischen Arbeitskräfte­
potential (Gesamtzahl der unselbständig beschäftig­
ten und arbeitslosen Inländer und Ausländer) nicht 
übersteigen. Diese Gesamtzahl hat der Bundesmini­
Ster für Arbeit und Soziales jährlic,h kundzumachen 
(Bundeshöchstzahl) ." 

22. § 13 lautet: 

,,§ 13. Der Bundesminister für Arbeit und 
Soziales kann, wenn es öffentliche oder gesamtwirt­
schaftliche Interessen, insbesondere im Bereich der 
Bevölkerungspolitik und der Infrastruktur, oder die' 
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Lage und Entwicklung des Arbeitsmarktes erfor­
dern, für das gesamte Bundesgebiet oder für 
einzelne oder mehrere Bundesländer nach Anhö­
rung des Bundesministers für wirtschaftliche Ange­
legenheiten sowie der betreffenden Länder .durch 
Verordnung Höch~tzahlen für die Beschäftigung 
von Ausländern festsetzen." . 

23. Nach § 13 werden folgende §§.13 a und 13 b 
eingefügt: 

,,§ 13 a. Der Bundesminister für Arbeit und 
Soziales kann, abgesehen vom Fall des § 13, 

1. auf gemeinsamen Vorschlag der Interessen­
vertretungen der Arbeitgeber und der Arbeit­
nehmer, 

2. auf Antrag des betreffenden Bundeslandes 
oder 

3. zur Sicherung der Bundeshöchstzahl gemäß 
§12 a 

das für die einzelnen Bundesländer unter Bedacht­
nahme auf die örtliche Lage und Entwicklung des 
Arbeitsmarktes bestimmte Höchstausmaß beschäf­
tigter und arbeitsloser Ausländer durch V er~rdnung 
bis spätestens 30. November für das nächstfolgende 
Jahr festsetzen (Landeshöchstzahlen). 

§ 13 b. (1) Festsetzungen nach den §§ 13 und-13 a 
haben durch Festlegung der sich nach Anrechnung 
der geltenden Befreiungsscheine und Arbeitserlaub­
nisse ergebenden Zahl an Beschäftigungsbewilligun­
gen und Sicherungsbescheinigungen zu erfolgen. 
Bei dieser Festlegung ist auf die Zahl der 
beschäftigten und arbeitslosen Ausländer eines 
zwölfmonatigen Vergleichszeitraumes, dessen Ende 
in das laufende Jahr fällt, Bedacht zu nehmen. 

(2) Die sich aus der Festsetzung von Höchstzah­
len gemäß den §§ 12 a, 13 und 13 a ergebenden 
Beschränkungen sind bei der Erteilung. von 
Beschäftigungsbewilligungen für ausländische 
Künstler (§ 4 a) nicht anzuwenden.". 

24. Nach § 14 werden folgende §§ 14 abis 14 g 
samt Übers~hriften eingefügt: . 

"ABSCHNITT II a 

Arbeitserlaubnis 

Voraussetzungen und Geltungsbereich 

§ 14 a. (1) Einem Ausländer ist auf Antrag eine 
Arbeitserlaubnis auszustellen, wenn der Ausländer 
in den letzten 14 Monaten insgesamt 52 Wochen 
gemäß diesem Bundesgesetz (§ 2 Abs. 2) beschäftigt 
war. 

(2) Die Arbeitserlaubnis berechtigt den Ausländer 
zur Aufnahme einer Beschäftigung im Sinne des § 2 
Abs.2 in jenem Bundesland, für welches die 
Arbeitserlaubnis ausgestellt wurde, es sei denn, der 
Geltungsbereich ist durch eine Verordnung gemäß 
§ 14 beingeschränkt. 

(3) Die Arbeitserlaubnis ist für den Bereich jenes 
Bundeslandes auszustellen, in welchem die letzte 
Beschäftigungsbewilligung erteilt wurde. Der örtli­
che Geltungsbereich der Arbeitserlaubnis kann bei 
wechselnden Beschäftigungsorten bei einem Arbeit­
geber auf den Bereich mehrerer Bundesländer 
ausgedehnt werden. 

(4) Die Arbeitserlaubnis darf für höchstens zwei 
Jahre aUsgestellt werden. Der Ablauf der Arbeitser­
laubnis wird während der Dauer eines Lehrverhält­
nisses und der gesetzlichen oder kollektivvertragli­
chen Verpflichtung zur Weiterverwendung ge­
hemmt. § 7 Abs. 5 gilt entsprechend. 

Einschränkung des Geltungsbereiches 

§ 14 b. (1) Der Bundesminister für Arbeit und 
Soziales kann nach Anhörung des Ausländeraus­
schusses durch Verordi1Ung festlegen, daß die 
Arbeitserlaubnis auf bestimmte fachliche Bereiche 
eingeschränkt werden kann oder bestimmte fachli­
che Bereiche nicht umfassen darf, wenn die Lage 
und, Entwicklung des Arbeitsmarktes oder die 
Sicherung der gegebenen Lohn- und Arbeitsbedin­
gungen dies erfordern. Die Einschränkung des 
Geltungsbereichesist in det Arbeitserlaubnis festzu­
halten, 

(2) Die Einschränkung des Geltungsbereiches gilt 
nicht für Arbeitsverhältnisse und Arbeitserlaubnisse, 
welche bereits vor Inkrafttreten der entsprechenden 
Verordnung bestanden haben. 

Voraussetzungen der Beschäftigungsaufnahme mit 
Arbeitserlaubnis 

§ 14 c. Ein Arbeitgeber darf einen Ausländer mit 
Arbeitserlaubnis 

1. nur auf einem Arbeitsplatz seines Betriebes 
beschäftigen, wobei eine Überlassung an 
Dritte nicht als Beschäftigung im eigenen 
Betrieb gilt, 

2. nur zu den geltenden Lohn- und Arbeitsbedin­
gungen einschließlich der sozialversicherungs­
rechtlichen Vorschriften beschäftigen und 

3. nicht zU.schlechteren Lohn- und Arbeitsbedin­
gungen beschäftigen, als sie für die Mehrzahl 
der bezüglich der Leistung und Qualifikation 
vergleichbaren inländischen Arbeitnehmer des 
Betriebes gelten. 

Beschäftigungsmeldung bei Arbeitserlaubis 

§ 14 d. (1) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, dem 
örtlich zuständigen Arbeitsamt 

1. spätestens drei Tage nach Arbeitsaufnahme 
den Beginn der Beschäftigung anzuzeigen, 

2. die wesentlichen Lohn- und Arbeitsbedingun­
gen mit Gegenzeichnung des Ausländers 
mitzuteilen und 
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3. unverzüglich die Beendigung der Beschäfti­
gung zu melden. 

(2) Das Arbeitsamt h~t dem Vermittlungs aus­
schuß laufend die Beschäftigungsaufnahine von 
Ausländern mit Arbeitserlaubnis zur Kenntnis zu 
bringen. Folgende Datenarten sind in diesem 
Zusammenhang den Ausschußmitgliedern zu über­
mitteln: 

1. Name, Adresse und Art des Betriebes j 
2. Name, Geburtsdatum und berufliche Tätigkeit 

des Ausländers j 
3. das Datum der Beschäftigungsaufnahme. 

Verlängerung der Arbeitserlaubnis 

§ 14 e .. (l) Die Arbeitserla~bnis gemäß § 14 a ist 
zu verlängern, wenn 

1. die Anspruchsvoraussetzungen nach § 14 a 
gegeben sind oder 

2. der Ausländer während der letzten zwei Jahre 
mindestens 18 Monate nach diesem Bundesge­
setz beschäftigt war. 

(2) § 7 Abs. 7 und 8 gilt entsprechend. 

Widerruf der Arbeits~rlaubnis 

§ 14 f. (1) Die Arbeitserlaubnis ist zu widerrufen, 
wenn 

1. der Ausländer im Antrag auf Ausstellung der 
Arbeitserlaubnis über wesentliche Tatsachen 
wissentlich falsche Angaben gemacht oder 
solche Tatsachen verschwiegen hat, oder 

2. der Ausländer während der Geltungsdau'er der 
Arbeitserlaubnis seinen Aufenthalt im Bundes­
gebiet länger als sechs Monate im Kalender­
jahr unterbricht, es sei denn, daß die 
Voraussetzungen für die Ausstellung einer 
Arbeitserlaubnis gemäß § 14 a Abs. 1 vorlie­
gen. 

(2) § 7 Abs. 8 gilt entsprechend. 

(3) Die widerrufene Arbeitserlaubnis ist dem 
zuständigen Arbeitsamt unverzüglich zurückzustel­
len. 

Untersagung der Beschäftigung 

§ 14 g. (1) Dem Arbeitgeber, welcher einen 
Ausländer auf Grund einer Arbeitserlaubnis be­
schäftigt, ist die Beschäftigung zu untersagen, 

1. wenn die Lohn- und Arbeitsbedingungen 
einschließlich der sozialversicherungsrechtli­
chen Vorschriften nicht eingehalten werden, 

2. wenn der Betrieb einem örtlichen oder 
fachlichen Bereich zuzuordnen ist, für den die 
Arbeitserlaubnis nicht gilt. 

(2) § 7 Abs. 8 gilt entsprechend. 

(3) Der Ausländer, dessen Arbeitsverhältnis 
wegen Untersagung der Beschäftigung gemäß 

Abs. 1 endet, hat Anspruch auf Schadenersatz wie 
auf Grund eines berechtigten vorzeitigen Austritts." 

25. § 15 lautet: 

,,§ 15. (1) Einem Ausländer ist auf Antrag ein 
Befreiungsschein auszustellen, wenn 

1. der Ausländer während der letzten acht Jahre 
vom Zeitpunkt der Antragseinbringung zu­
rückgerechnet 'mindestens fünf Jahre im 
Bundesgebiet gemäß diesem Bundesgesetz 
beschäftigt (§ 2 Abs. 2) war, oder 

2. der Ausländer mit einem österreichischen 
Staatsbürger verheiratet ist und seinen Wohn­
sitz im Bundesgebiet hat, oder 

3. der Ausländer das 19. Lebensjahr noch nicht 
vollendet hat (jugendlicher Auslander) und 
sich wenigstens ein Elternteil mindestens fünf 
Jahre rechtmäßig im Bundesgebiet aufgehalten 
hat, wenn 
a) er sich mehr als die halbe Lebenszeit 

rechtmäßig im Bundesgebiet aufgehalten 
hat oder 

b) er seine Schulpflicht zumindest zur Hälfte 
im Bundesgebiet erfüllt und auch beendet 
hat, oder 

4. der Ausländer das 19. Lebensjahr vollendet 
hat, die Voraussetzungen der Z 3 bei Vollen­
dung des 19. Lebensjahres erfüllt waren und er 
sich währe~d der letzten fünf Jahre mindestens 
zweieinhalb Jahre im Bundesgebiet aufgehal­
ten hat. 

(2) Der Lauf der Fristen nach Abs. 1 wird du~ch 
Zeiten, während derer der Ausländer in seinem 
Heimatstaat den Wehrdienst oder den Wehrersatz­
dienst abgeleistet hat, gehemmt. 

(3) Ist ein Elternteil österreichischer Staatsbürger, 
oder ist ein Elternteil, der in Österreich gelebt hat, 
verstorben, so entfällt die in Abs. 1 Z 3 normierte 
Voraussetzung des fünf jährigen Aufenthaltes we­
nigstens eines Elternteiles. 

. -r 
(4) Das Arbeitsamt kann nach Anhörung des 

gemäß § 44 ades Arbeitsmarktförderungsgesetzes 
eingerichteten Vermittlungsausschusses bei der 
Anwendung des § 15 Abs.l Z 4 eine zweieinhalb 
Jahre übersteigende Abwesenheit vom Bundesgebiet 
nachsehen, wenn sie durch Studienaufenthalt oder 
sonstige wichtige soziale, familiäre oder gesundheit­
liche Gründe bedingt ist. 

(5) Der Befreiungsschein ist jeweils für fünf Jahre 
auszustellen. 

(6) Der Ablauf des Befreiungsscheines wird 
während der Dauer eines Lehrverhältnisses und der 
gesetzlichen oder kollektivvertraglichen Verpflich­
tung zur Weiterverwendung gehemmt." 

26. § 15 a lautet: 

,;§ 15 a. (1) Der Befreiungsschein gemäß § 15 
.Abs. 1 Z 1 ist zu verlängern, wenn der Ausländer 
während der letzten fünf Jahre mindestens zweiein-
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halb Jahre im Bundesgebiet gemäß diesem Bundes­
gesetz beschäftigt (§ 2 Abs. 2) war. Die Hemmungs­
gründegemäß § 15 Abs. 2 sind anzuwenden. 

(2) Der Befreiungsschein nach § 15 Abs. 1 Z 2 ist 
zu verlängern, wenn der Ausländer mindestens fünf 
Jahre mit einem österreichischen . Staatsbürger 
verheiratet war und seinen Wohnsitz im Bundesge­
biet hat. 

(3) Der Befreiungsschein nach § 1S Abs. 1 Z 3 
und 4 ist zu verlängern, wenn sich der Ausländer 
abgesehen von Zeiten gemäß § 15 Abs.2 und 4 
während der letzten fünf Jahre mindestens zweiein­
halb Jahre rechtmäßig im Buridesgebiet aufgehalten 
hat. 

(4) § 7 Abs. 7 und 8 gilt entsprechend." 

27. § 16 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Der Befreiungsschein ist zu widerrufen, 
wenn der Ausländer 

1. im Antrag auf Auss~ellung eines Befreiungs­
scheines über wesentliche Tatsachen wissent­
lich falsche Angaben gemacht oder solche 

. Tatsachen verschwiegen hat, 
2. die Voraussetzungen nach § 15 Abs. 1 Z 2 

nicht mehr erfüllt, es sei denn, daß für den 
Ausländer bereits § 15 Abs. 1 Z 1, 3 oder 4 
oder § 15 a Abs. 2 in Betracht kommt." 

28. Im § 18 Abs.l1 entfallen die Klammeraus­
drücke ,,(§ 12)" und ,,(§ 13)". 

29. Im § 18 Abs. 13 tritt an die Stelle des 
Ausdruckes ,,§ 5 Abs. 3 und 4" der Ausdruck ,,§ 5 
Abs. 1 und 2". 

30. § 19 Abs. 4 und 5 lautet: 

,,( 4) Der Antrag auf Ausstellung einer Arbeitser­
laubnis oder eines Befreiungsscheines ist vom 
Ausländer bei dem nach seinem Wohnsitz, in 
Ermangelung eines solchen bei dem nach seinem 
gewöhnlichen Aufenthalt zuständigen Arbeitsamt 
einzubringen. 

(5) Der Antrag auf Ausstellung einer Sicherungs­
bescheinigung ist vor der Einreise 'des Ausländers, 
der Antrag auf Erteilung einer Beschäftigungsbewil­
ligung vor Aufnahme der Beschäftigung einzubrin­
gen. Der Antrag auf Verlängerung einer Beschäfti­
gungsbewilligung, einer Arbeitserlaubnis oder eines 
Befreiungsscheines ist vor Ablauf der jeweiligen 
Geltungsdauer einzubringen. Läuft die Geltungs­
dauer einer Arbeitserlaubnis oder eines Befreiungs- ' 
scheines während eines Auslandsaufenthaltes gemäß 
§ 15 Abs. 2 ab, so ist der Antrag auf Verlängerung 
spätestens drei Monate nach Ende dieser Zeiten 
einzubringen." . 

31. § 19 Abs. 7 lautet: 

,,(7) Bei einer Vermittlung durch das Arbeitsamt 
1st bei Vorliegen der Voraussetzungen von Amts 

wegen die Beschäftigungsbewilligung zu erteIlen 
öder die Arbeitserlaubnis oder der Befreiungsschein 
auszustellen." 

32. Im § 19 Abs. 8 1st nach dem Wort 
Beschäftigungsbewilligung ein Beistrich zu setzen 
und die Wendung "einer Arbeitserlaubnis" einzufü­
gen. 

33. § 20 Abs. 1 und 2 lautet: 

,,§ 20. (1) Über die Anträge nach diesem 
Bundesgesetz, über den Widerruf der Sicherungsbe- • 
scheinigung, der Beschäftigungsbewilligung, der· 
Arbeitserlaubnis und des Befreiungsscheines sowie: 

. über die Untersagung der Beschäftigung hat, soweit 
nicht anderes besiimmt ist, das nach § 19 Abs. 1, 3 
und 4 zuständige Arbeitsamt zu entscheiden. Nach 
Überschreitu ng festgelegter Landeshächstzahlen 
(§§ 13 und 13 a) hat über die Anträge auf 
Sicherungsbescheinigung und auf Beschiftigungs­
bewilligung das zuständige Landesarbeitsamt zu 
entscheiden. 

(2) Soweit in diesem Bundesgesetz nicht anderes 
bestimmt ;st, sind vor der Entscheidung über die 
Ausstellung einer Sicherungsbescheinigung, über 
die Erteilung einer Beschäftigungsbewilligung, 
sofern nicht eine Sicherungsbescheinigung ausge­
stellt wurde, über den Widerruf einer Beschäfti­
gungsbewilligung, über den Widerruf eines Befrei­
ungsscheines und über die Untersagung der 
Beschäftigung die zuständigen kollektivvertragsfä­
higen Körperschaften der Arbeitgeber und . der 
Arbeitnehmer, bei Kontingentüberziehung der 
Vermittiungsausschuß und bei Überschreitung 
festgelegter Landeshöchstzahlen der Verwaltungs­
ausschuß anzuhören. Eine allfällige Äußerung im 
Rahmen der Anhörung ist. binnen einer Woche 
abzugeben. Die zuständigen kollektivvertragsfähi­
gen Körperschaft,en, der Vermittiungsausschuß und 
der Verwaltungsausschuß könpen festlegen, daß die 
Ausstellung von Sicherungsbescheinigungen und die 
Erteilung .von Beschäftigungsbewilligungen insbe­
sondere bei Vorliegen einer bestimmten Arbeits­
marktlage oder bestimmter persönlicher Umstände 
der Ausländer als befürwortet gilt. Eine derartige 
Festlegung kann von der zuständigen kollektivver­
tragsfähigen Körperschaft der Arbeitgeber oder der 
Arbeitnehmer oder von einem Mitglied des 
Vermittlungsausschusses oder des Verwaltungsaus­
schusses angeregt werden." 

34. § 20 Abs. 4 und 5 lautet: 

,,( 4) Gegen erstinstanzliehe Bescheide des Lan­
desarbeitsamtes ist eine Berufung an den Bundesmi­
nister für Arbeit und Soziales zulässig. 

(5) Die Berufung gegen den Widerruf der 
Sicherungsbescheinigung, der Beschäftigungsbewil­
ligung, der Arbeitserlaubnis oder des Befreiungs­
scheines hat keine aufschiebende Wirkung. Der 
Berufung gegen den Widerruf der Beschäftigungs-
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bewilligung, der Arbeitserlaubnis oder des Befrei­
ungsscheines kann aufschiebende Wirkung zuer­
kannt werden." 

35. Nach § 20 werden folgende §§ 20 a und 20 b 
samt Überschriften eingefügt: 

"Vedahrensdauer 

§ 20 a. (1) Über Anträge auf Beschäftigungsbe­
willigung und Sicherungsbescheinigung ist vom 
Arbeitsamt binnen vier Wochen und vom Landesar­
beitsamt binnen acht Wochen zu entscheiden. 

(2) Im Berufungsverfahren sind dieselben Fristen 
einzuhalten wie im erstinstanzlichen Verfahren. 

V orlaufige Berechtigung zur 
< Beschäftigungsaufnahme 

§ 20 b. (1) Wird dem Antragsteller die Entschei­
dung über den Antrag auf Beschäftigungsbewilli­
gung nicht innerhalb der im § 20 a genannten 
Fristen zugestellt, kann der Arbeitgeber den 
Ausländer beschäftigen und hat Anspruch auf eine 
diesbezügliche Bescheinigung, es sei denn, daß diese 
Frist durch eine Mitteilung des Arbeitsamtes an den 
Arbeitgeber wegen einer durch diesen verursachten 
Verzögerung gehemmt wird. Diese Berechtigung 
zur Beschäftigungsaufnahme endet mit der Zustel­
lung der Entscheidung, frühestens jedoch vier 
W o.chen nach diesem Zeitpunkt. 

(2) Das zuständige Arbeitsamt oder Landesar­
beitsamt hat dem Arbeitgeber zu bescheinigen, daß 
die Voraussetzungen für eine Arbeitsaufnahme nach 
Abs. 1 gegeben sind. 

(3) Der Ausländer,. dessen Arbeitsverhältnis 
wegen Ablehnung des Antrages auf Beschäftigungs­
bewilligung endet, hat Anspruch auf Schadenersatz 
wie auf Grund eines berechtigten vorzeitigen 
Austritts, sofern die Ablehnung aus Gründen 
erfolgte, die auf einem Verschulden des Arbeitge­
bers beruhen." 

36. § 21 zweiter Satz lautet: 

"In allen anderen V erfahren hat der Ausländer die 
Stellung eines Beteiligten." 

37. Im § 25 wird nach de~ Wort "Beschäfti­
gungsbewilligung" ein Beistrich gesetzt und der 
Ausdruck "die Arbeitserlaubnis" eingefügt. 

38. Die Überschrift des § 26 lautet: 

"Überwachung, Auskunfts- und Meldepflicht". 

39. Im § 26 Abs. 1 tritt im ersten Satz an die Stelle 
der Wendung "den Arbeitsinspektoraten und den 
sonst zur Wahrnehmung des Arbeitnehmerschutzes 
berufenen Behörden" die Wendung "den Trägern 

der Krankenversicherung" ~nd im zweite,n Satz 
wird nach dem Wort "Behörden" die Wendung 
"und den Trägern der Krankenversicherung" 
eingefügt. 

40. § 26 Ahs. 2 lautet: 

,,(2) Die im Abs. 1 genannten Behörden und die 
Träger der Krankenversicherung sind zur Durch­
führung ihrer Aufgaben berechtigt, die Betriebsstät­
ten, Betriebsräume und auswärtigen Arbeitsstellen, 
die Aufenthaltsräume der Arbeitnehmer sowie bei 
begründetem Verdacht nicht ortsüblicher U nter­
bringung auch die vom Arbeitgeber den Arbeitneh­
mern beigesteIlten Wohnräume und Unterkünfte zu 
betreten." 

41. Dem § 26 werden folgende Absätze 3 und 4 
angefügt: 

,,(3) Die im Abs. 1 genannten Behörden und die 
Träger der Krankenversicherung haben bei Betreten 
des Betriebes den Arbeitgeber, in jenen Fällen, in 
denen der Arbeitgeber Arbeitsleistungen bei einem 
Auftraggeber erbringen läßt, auch diesen, oder 
deren Bevollmächtigte und den Betriebsrat von ihrer 
Anwesenheit zu verständigen; hiedurch darf der 
Beginn der Betriebskontrolle nicht unnötig verzö­
gert werden. V oi Beginn der Betriebskontrolle ist in 
Betrieben, die der Aufsicht der Bergbehörden 
unterliegen, jedenfalls der Bergbauberechtigte oder 
ein von ihm namhaft gemachter Vertreter zu 
verständigen. Auf Verlangen haben sich die 
einschreitenden Organe durch einen Dienstausweis 
auszuweisen. Dem Arbeitgeber, dessen Auftragge­
ber oder deren Bevollmächtigten sowie dem 
Betriebsrat steht es frei, die einschreitenden Organe 
bei der Amtshandlung im Betrieb zu begleiten; auf 
Verlangen der einschreitenden Organe sind der 
Arbeitgeber, dessen Auftraggeber oder deren 
Bevollmächtigte hiezu verpflichtet. Die Betriebs­
kontrolle hat tunliehst ohne Störung des Betriebsab­
laufes zu erfolgen. 

(4) Der Arbeitgeber, dessen Auftraggeber oder 
deren Bevollmächtigter ist verpflichtet, über die 
Identität von Personen, die sich an einem im Abs. 2 
ge'nannten Ort oder in einem dem Arbeitgeber 
zurechenbaren Fahrzeug aufhalten, Auskunft zu 
geben, wenn Grund zur Annahme besteht, daß es 
sich bei den in Frage kommenden Personen 
offensichtlich um ausländische Arbeitskräfte han­
delt, die beschäftigt werden oder.zu Arbeitsleistun­
gen herangezogen werden sollen. Die einschreiten­
den Organe der in Abs. 1- genannten Behörden und 
die Träger der Krankenversicherung sind berech­
tigt, die Identität dieser Personen zu überprüfen." 

42. Der bisherige Text des § 27 erhält die 
Absatzbezeichnung ,,(1)". Im nunmehrigen Abs. 1 
wird nach dem Wort "Ämter" die Wendung "die 
Arbeitsinspektorate und die sonst zur Wahrneh­
mung des Arbeitnehmerschutzes berufenen Behör­
"den," eingefügt und die Bezeichnung "Bau arbeiter-
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Urlaubskasse" durch die Bezeichnung "Bauarbei­
ter-Urlaubs- und Abfertigungskasse" ersetzt. Fol­
gende Absätze 2 und 3 werden angefügt: 

,,(2) Die Landesarbeitsämter und Arbeitsämter 
sind verpflichtet, die Träger der Krankenversiche­
rung zu verständigen, wenn der begründete 
Verdacht besteht, daß ein Verstoß gegen eine 
sozialversicherungsrechtliche Meldepflicht vorliegt. 

(3) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdien­
stes haben den nach diesem Bundesgesetz zuständi­
gen Behörden und Organen über deren Ersuchen 
zur Sicherung der Ausübung der Überwachungsbe­
fugnisse im Rahmen ihres gesetzmäßigen Wir­
kungsbereiches Hilfe zu leisten." 

43. § 28 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Sofern die Tat nicht den Ta.tbestand einer in 
die Zuständigkei~ der Gerichte fallenden strafb~ren 
Handlung bildet, begeht eine Verwaltungsübertre­
tung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde zu 
bestrafen, 

I. wer 
a) entgegen dem § 3 einen Ausländer be­

schäftigt, für den weder eine Beschäfti­
gungsbewilligung (§4) erteilt noch eine 
.-'\rbeitserlaubnis (§ 14 a) oder ein Befrei­
ungsschein (§ 15) ausgestellt wurde, oder 

b) entgegen dem § 18 die Arbeitsleistungen 
eines Ausländers, der von einem ausländi­
schen Arbeitgeber ohne einen im Bundes­
gebiet vorhandenen Betriebssitz im Inland 
beschäftigt wird, in Anspruch nimmt, ohne 
daß für den Ausländer eine. Beschäfti­
gungsbewilligung (§ 18 Abs. 1, 4 und 7) 
erteilt wurde, oder 

c) entgegen der U ntersagung der Beschäfti­
gung eines Inhabers einer Arbeitserlaubnis 
(§ 14 g) diesen beschäftigt, 

bei unberechtigter Beschäftigung von höch­
stens drei Ausländern für jeden unberechtigt 
beschäftigten Ausländer mit Geldstrafe von 
5 000 S bis zu 60 000 S, im Falle der 
erstmaligen und weiteren Wiederholung v9n 
10 000 5 bis zu 120 000 S, bei unberechtigter 
Beschäftigung von mehr als drei Ausländern 
für jeden unberechtigt beschäftigten Auslän­
der mit Geldstrafe von 10 000 S bis zu· 
120000 S, im Falle der erstmaligen und 
weiteren Wiederholung von 20 000 S bis zu 
2400005; . 

2. wer 
a) entgegen dem § 3 Abs. 3, 4 und 5 einen 

Ausländer beschäftigt, ohne die Beschäfti­
gung dem zuständigen Arbeitsamt recht-
zeitig anzuzeigen, 

b) entgegen dem § 18 Abs.3, 5 und 6 die 
Arbeitsleistungen eines Ausländers, der 
von einem ausländischen Arbeitgeber ohne 
einen im Bundesgebiet vorhandenen Be­
triebssitz im Inl~nd beschäftigt wird, in 

Anspruch nimmt, ohne die Beschäftigung 
dem zuständigen Arbeitsamt rechtzeitig 
anzuzeigen, 

c) entgegen dem § 26 Abs. 1 den Landesar­
beitsämtem und Arbeitsämtern sowie den 
Trägern der Krankenversicherung auf 
deren Verlangen Anzahl und Namen der 
im Betrieb beschäftigten Ausländer nicht 
bekannt gibt, die zur Durchführung dieses 
Bundesgesetzes notwendigen Auskünfte 
nicht erteilt oder in die erforderlichen 
Unterlagen nicht Einsicht gewährt, 

d) entgegen dem § 26 Abs. 2 den Landesar­
beitsämtern und Arbeitsämtern sowie den 
Trägern der Krankenversicherung den 
Zutritt zu den Betriebsstätten, Betriebsräu­
men, auswärtigen Arbeitsstellen, Aufent­
haltsräumen der Arbeitnehmer, den vom 
Arbeitgeber den Arbeitnehmern beigestelI­
ten Wohnräumen oder Unterkünften nicht 
gewährt, 

e) entgegen dem § 26 Abs. 3 die Durchfüh­
rung der Amtshandlung beeinträchtigt, 
oder 

f) entgegen dem § 26 Abs. 4 den Landesar­
beitsämtern und Arbeitsämtern sowie den 
Trägern der Krankenversicherung die 
Nachweisung oder die Überprüfung der 
Identität einer Person, die sich an einem im 
§ 26 Abs. 2 genannten Ort oder in einem 
dem Arbeitgeber zurechenbaren Fahrzeüg 
aufgehalten hat, verweigert, 

mit Geldstrafe von 20005 bis zu 300005; 
3. wer die im § 14 d Abs. I" vorgesehenen 

Meldungen nicht erstattet mit einer Geldstrafe 
von 50005 bis 30000 S; 

4. wer 
a) entgegen dem § 3 Abs. 6 einen Ausländer 

beschäftigt, ohne den Bescheid über die für" 
seine Beschäftigung erteilte Beschäfti­
gungsbewilligung zur Einsichtnahme be­
reitzuhalten, oder 

b) entgegen dem § 14 f Abs. 3 eine Arbeitser­
laubnis oder entgegen dem § 16 Ab}. 3 
einen Befreiungsschein (§ 15) nicht zu­
rückstellt, 

mit Geldstrafe bis zu 10 000 S." 

44. Dem § 28 wird folgender Abs. 4 angefügt: 

(4) Abs. 1 ist nicht anzuwenden, wenn die 
Zuwiderhandlung vom Organ einer Gebietskörper­
SlChaft begangen worden ist. Besteht bei einer 
Bezirksverwaltungsbehörde der Verdacht einer 
Zuwiderhandlung durch ein solches Organ, so hat 
sie, wenn es sich um ein Organ des Bundes oder 
eines Landes handelt, eine Anzeige ~n das oberste 
Organ, dem das der Zuwiderhandlung verdächtige 
Organ untersteht (Art. 20 Abs. 1 erster Satz B-VG), 
zu erstatten, in allen anderen Fällen aber an die 
Aufsichtsbehörde. " 
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45. Nach § 28 des Ausländerbeschäftigungsgeset­
zes wird folgender § 28 a samt Überschrift einge­
fügt: 

"Beteiligung der Landesarbeitsämter am Verwal­
tungsstrafverfahren 

§ 28 a. Das Landesarbeitsamt hat im Verwal­
tungsstrafverfahren ParteisteIlung und ist berech­
tigt, gegen Bescheide, die in letzter Instanz 

. ergangen sind, wegen Rechtswidrigkeit Beschwerde 
an den Verwaltungsgerichtshof zu erheben." 

46. § 30 zweiter Satz lautet: 

"In diesem Verfahren hat das Landesarbeitsamt 
ParteisteIlung und ist berechtigt, gegen Bescheide, 
die in letzter Instanz ergangen sind, wegen. 
Rechtswidrigkeit Beschwerde an den Verwaltungs­
gerichtshof zu erheben." 

47. Nach § 30 wird folgender § 30 a samt 
Überschrift eingefügt: 

"Einleitung des Verfahrens zur Entziehung der 
Gewerbeberechtigung 

§ 30 a. Das Landesarbeitsamt kann die Entzie­
hung der Gewerbeberechtigung wegen wiederholter 
unerlaubter Beschäftigung von Ausländern beantra­
gen." 

48. Im Abschnitt VIII wird vor der Überschrift 
"Schlußbestimmungen" folgender §32 samt Über­
schrift eingefügt: 

" Übergangsbestimmungen 

§ 32. (1) Für Ausländer, die 
1. seit dem 1. April 1990 nach dem Meldege­

setz 1972, BGBI. Nr. 30/1973, ununterbro­
chen in Österreich gemeldet sind und keinem 
Aufenthaltsverbot unterliegen und 

2. für die bis 31. Oktober 1990 ein Antrag auf 
Beschäftigungsbewilligung eingebracht wird, 

ist eine Beschäftigungsbewilligung ohne Prüfung 
der Lage und Entwicklung des Arbeitsmarktes zu 
erteilen. Bei der Erteilung einer Beschäftigungsbe-

Geltungsdauer der Verordnung die Befreiungs­
scheine, ausgenommen jene für Lehrlinge, nach dem 
zuletzt festgestellten Arbeitsplatz (§ 6 Abs. 1) des 
Befreiungsscheininhabers anzurechnen." 

49. § 34 lautet: 

,,§ 34. (1) § 32 Abs. 1 tritt mit 1. August 1990, die 
übrigen Bestimmungen treten mit 1. Oktober 1990 
in Kraft. 

(2) Verordnungen und Bescheide auf Grund· 
dieses Bundesgesetzes können bereits von dem 
seiner Kundmachung folgenden Tag an erlassen 
werden; sIe dürfen jedoch erst mit dem im Abs. 1 
bezeichneten Zeitpunkdn Kraft treten. 

(3) § 12 a tritt mit Ablauf des 31. Dezember 1992 
außer Kraft. 

50. § 35 lautet: 

,,§ 35. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
sind betraut: 

1. hinsichtlich des § 1 Abs. 2 lit. g der Bundes­
kanzler; 

2. hinsichtlich des § 5 Abs. 1, des § 14 Abs. 1, 
soweit es lit. c betrifft, des § 18 Abs. 13, soweit 
es § 5 Abs. 1 betrifft, und des § 24 Abs. 1 der 
Bundesminister für Arbeit· und Soziales im I 
Einvernehmen mit dem Bundeskanzler; 

3. hinsichtlich des § 13 der Bundesminister für 
Arbeit und Soziales nach )Anhörung des 
Bundesministers für wirtschaftliche Angele­
genheiten; 

4. hinsichtlich des § 27 Abs. 1, soweit das 
Verkehrs-Arbeitsinspektorat betroffen ist, der 
Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und 
Verkehr; 

5. hinsichtlich des § 27 Abs. 1, soweit die 
Bergbehörden betroffen sind, der Bundesmini­
ster für wirtschaftliche Angelegenheiten; 

6. hinsichtlich des § 27 Abs. 3 der Bundesminister 
für Inneres; 

7. hinsichtlich der übrigen Bestimmungen der 
Bundesminister für Arbeit und Soziales." 

Artikel II 

willigung ist insbesondere auf die Kriterien des § 8 Das Mutterschutzgesetz 1979, BGBL Nr. 221, 
. Abs. 1 und 2 Bedacht zu nehmen. zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBI. 

(2) Anträge auf Erteilung einer Beschäftigungsbe- Nr. XXX/1990, wird wie folgt geändert: 

willigung gemäß Abs. 1 oder auf Ausstellung eines § 11 lautet: 
Befreiungsscheines oder einer Arbeitserlaubnis, die. 
in der Zeit zwischen der Verlautbarung im' ,,§ 11. Der Ablauf der Beschäftigungsbewilligung, 

der Arbeitserlaubnis oder des Befreiungsscheines 
Bundesgesetzblatt und dem Inkrafttreten der jeweils 
maßgeblichen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes' (§§ 4, 14 a und 15 des Ausländerbeschäftigungsge-
gestellt werden, gelten afs--im Zeitpunkt-des ,setzes, BGBI. Nr. 218/1975, in der jeweils geltenden 
Inkrafttretens eingebracht. Fassung) einer Ausländerin wird im Falle der 

; Schwangerschaft und der Entbindung bis zu dem 
(3) Auf Kontingente, die durch eine Verordnung Zeitpunkt gehemmt, in dem ihr Dienstverhältnis 

: festgesetzt wurden, die in der Zeit vom 1. Jänner bis nach § 10 Abs. 1 und den dafür sonst geltenden 
30. September 1990 in Kraft getreten ist und am gesetzlichen oder vertraglichen Bestimmungen 
1. Oktober 1990 noch gilt, sind bis zum Ablauf der rechtsgültig beendet werden kann." 
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Artikel III 

Das Eltern-Karenzurlaubsgesetz, BGBI. 
Nr. 65111989, zuletzt geändert durch das Bundes­
gesetz BGBI. NI. XXX/1990, wird wie folgt 
geändert. 

§ 6 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Der Ablauf der Beschäftigungsbewilligung, 
der Arbeitserlaubnis oder des Befreiungsscheines 
(§§ ,4, 14 a und 15 des Ausländerbeschäftigungsge­
setzes, BGBI. Nr. 218/1975, in der jeweils geltenden 
Fassung) eines Ausländers wird bis zu dem Tag 
gehemmt, zu dem das Arbeitsverhältnis unter 
Bedachtnahme auf den Kündigungs- und Entlas­
sungsschutz rechtsgültig beendet werden kann." 

Artikel IV 

Das Landarbeitsgesetz 1984, BGBL NI. 287, 
zuletzt geändert durch das KarenzuriaubserWeite­
rungsgesetz, BGBL Nr. XXX/1990, wird geändert 
wie folgt: 

1. (unmittelbar anwendbares Bundesrecht) § 26 e 
Abs.4 lautet: 

,,( 4) (unmittelbar anwendbares Bundesrecht) Der 
Ablauf der Beschäftigungsbewilligung, der Arbeits-

erlaubnis oder des Befreiungsscheines (§§ 4, 14 a 
und 15 des Ausländerbeschäftigungsgesetzes, BGBL 
NI. 218/1975, in der jeweils geltenden Fassung) 
eines Ausländers wird bis zu dem Zeitpunkt 
gehemmt, in dem das Dienstverhältnis unter 
Bedachtnahme auf den Kündigungs- und Entlas­
sungsschutz rechtsgültig beendet werden kann." 

2. (unmittelbar anwendbares Bundesrecht) § 108 
lautet: ' 

,,§ 108. (unmittelbar anwendbares Bundesrecht) 
Der Ablauf der Beschäftigungsbewilligung, der 
Arbeitserlaubnis oder des Befreiungsscheines (§§ 4, 
14 a und 15 des Ausländerbeschäftigungsgesetzes, 
BGBI. Nr. 218/1975, in der jeweils geltenden 
Fassung) einer Ausländerin wird im Falle der 
Schwangerschaft und der Entbindung bis zu dem 
Zeitpunkt gehemmt, in dem ihr Dienstverhältnis 
nach § 102 Abs. 1 und den dafür sonst geltenden 
gesetzlichen oder vertraglichen Bestimmungen 
rechtsgültig beendet werden kann." 

Artikel V 

Inkrafttreten 

Art. I Z 48 tritt mit 1. August 1990, die übrigen 
Bestimmungen treten mit i. Oktob~r 1990 in Kraft. 
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